
Das Stimmrecht - Initiative und Referendum 

Die Stimmrechte sind in der Verfassung abschliessend aufgeführt.46 

Die Verfassung folgt dabei "nicht dem absolut-demokratischen Gedan
kengut, das dem Volke die Stellung als höchstes Staatsorgan einräumt 
und das Volk ermächtigt, durch Volksbeschlüsse Verwaltungsakte zu 
beschliessen, abzuändern oder aufzuheben oder an seine Zustimmung zu 
binden und in extremer Anwendung auch Gerichtsurteile aufzuheben 
oder abzuändern". Vielmehr gilt, so der Staatsgerichtshof, das für die 
Gewaltentrennung wesentliche rechtsstaatlich-demokratische Prinzip, 
dass die Ausübung von Organfunktionen nur nach Massgabe der verfas
sungsrechtlich fixierten Kompetenzordnung zulässt.47 

Im folgenden wird darauf verzichtet, Formen, Verfahren48 und 
etwaige materielle Schranken der Stimmrechte darzulegen; insoweit sei 
auf die Darstellung von M. Batliner verwiesen.49 Nur auf einen zentralen 
Aspekt sei näher eingegangen, nämlich auf eine fundamentale Vorausset
zung für die Inanspruchnahme des Stimmrechts: den Schutz der freien 
und unverfälschten Willenskundgabe. 

2. Der Anspruch auf Gewährleistung einer freien 
und unverfälschten Willenskundgabe 

Das Stimmrecht wird durch zahlreiche prozedurale Vorschriften und 
Kautelen abgestützt, um auf diese Weise im Ergebnis einen freien und 
unverfälschten Ausdruck des Willens der Aktivbürger zu gewährleisten.50 

Die verfassungsrechtliche Grundlagennorm betreffend die politischen 
Rechte, Art. 29 Abs. 1 LV, gibt dem Stimmbürger "einen Anspruch dar
auf, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht den freien 
Willen der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Aus
druck bringt".51 Diesen Grundsatz hat der Staatsgerichtshof in weitge
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